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Hat die Rechtssoziologie die
»Rechtslücke« aus dem Blick
verloren?
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Den Startschuss gab 1969 ein Aufsatz im Law and Society Review: Legal Needs of
the Poor in the City of Denver[1]. Danach waren in den 1970er Jahren die
Rechtsbedürfnisse der Bevölkerung und der Zugang zum Recht das große Thema
der Rechtssoziologie. Seit Jahren oder gar Jahrzehnten ist es darum still geworden.
Ist hierzulande alles in Ordnung? Ist der Verbraucherschutz so gut institutionalisiert,
funktioniert die Sozialbürokratie so gut, dass sie keine Rechtsbedürfnisse mehr
offen lassen? Hat die Justiz ihre Engangsschwellen gesenkt? Erfüllen
Prozesskostenhilfe und Rechtsschutzversicherung ihren Zweck? Fangen Legal Techs
und Alternativen zum Recht die letzten Rechtsbedürfnisse auf? Man mag es kaum
glauben.

In den USA ist man nach wie vor um den Zugang zum Recht besorgt. Das zeigt das
aktuelle Heft der Zeitschrift Daedalus (die bisher nicht mit rechtssoziologischen
Themen hervorgetreten ist) mit dem Generaltitel »Access to Justice«. 24 kurze
Artikel beleuchten das Thema von vielen Seiten und lassen keinen Zweifel daran,
dass es hier nach wie vor ein Problem gibt.

Unter dem Link https://www.amacad.org/daedalus/access-to-justice findet man eine
Übersicht mit allen Zusammenfassungen. Das ganze Heft ist im Inernet frei
zugänglich.

Bleibt noch anzumerken, dass in den Texten zwei Begriffe auftauchen, die bisher,
jedenfalls in diesem Zusammenhang, nicht vertraut waren: justice gap und legal
capability. Wie übersetzt man justice gap? Rechtslücke ist zweideutig. Zuerst denkt
man an fehlendes Recht, nicht aber an die Versorgung mit Rechtsdienstleistungen.
Legal capability wird von den Autoren als capacity to understand and act on justice
problems definiert. An anderer Stelle[2] erinnern sie an klassische Texte von
Galanter und Felstiner und verweisen auch auf die Ähnlichkeit zu Amartya Sens
capability approach. Wikipedia übersetzt den Begriff mit »Befähigungsansatz oder
Verwirklichungschancenansatz (auch Fähigkeitenansatz)«. Passt für legal capability
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Rechtskompetenz oder rechtliche Handlungsompetenz?
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Ähnliche Themen

Aktenzeichen XY-unbequem als Schnittstelle zwischen Bürger und Bürokratie
Digitalisierung verstärkt die strukturelle Differenz zwischen Individuum und
Organisation und erschwert den Zugang zum Recht
Digitalisierung statt Mobilisierung von Recht
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